
Beschluss-Vorlage  

für den Gemeinderat Barleben  

Betreff 
 
Nachtrag zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft der Gemeinde 
Barleben  
 
 
Gesetzliche Grundlage 
 
Aufgrund des Gesetzes über kommunale Eigenbetriebe und zur Änderung 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 24.03.1997 in Verbindung mit der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land Sachsen-Anhalt (EigVO) fordert die Aufstellung 
eines Wirtschaftsplanes für jedes Haushaltsjahr.  
 
Beschlussentwurf: 

Der Gemeinderat beschließt auf seiner Sitzung am  ...... den Nachtrag zum Wirtschaftsplan 
2011 für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Barleben mit folgenden Festsetzungen: 

 
1. Im Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 werden  

 die bisher   erhöht    vermindert     und damit der 
 festgesetzten             um    um      Gesamtbetrag des 
 Gesamtbeträge        Wirtschaftsplans 
          einschließlich Nachträge 

 im Erfolgsplan 

in den Erträgen  932,5 T€  0  0  932,5 T€ 

in den Aufwendungen  908,6 T€  0  0  908,6 T€ 

Jahresverlust/-gewinn    23,9 T€   0  0  23,9 T€  

 

im Vermögensplan 

in der Einnahme 658,0 T€        254,0 T€            0            912,0 T€  

in der Ausgabe                   658,0 T€            91,0 T€  0  749,0 T€ 



 

2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind  

nicht vorgesehen. 

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

4. Kassenkredite werden nicht beansprucht.  

 

Beschlussfassung/Beschluss-Nummer: …….,.... GR 

Dem in der Beschlussvorlage vorgeschlagenem Beschlussentwurf wird zugestimmt.  

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des  
Gemeinderates und Bürgermeister: ……… 

davon anwesend: ……… 

Ja-Stimmen: ……… 

Nein-Stimmen: ……… 

Stimmenthaltungen: ……… 

 

 

Datum: Barleben, den ………………… 

 
 
 
 
Bürgermeister:___________________________ 

Unterschrift, Siegel 
 


